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ABSCHNITT V 

BESTIMMUNGEN ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

Artikel 24 

(1) Die Niederlande sind berechtigt, bei der Erhebung der Steuern von in diesem Staat ansässigen 
Personen alle Einkommensteile und Vermögensteile, die nach den Bestimmungen dieses Abkommens in 
Österreich besteuert werden dürfen, in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. 

(2) Unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen bezüglich des Verlustausgleiches in ihren 
innerstaatlichen Vorschriften über die Vermeidung der Doppelbesteuerung lassen die Niederlande von 
dem gemäß Absatz 1 dieses Artikels errechneten Steuerbetrag einen Abzug zu. Dieser Abzug entspricht 
dem Teil des Steuerbetrags, der sich zu diesem Steuerbetrag verhält, wie sich der Betrag der in die in 
Absatz 1 bezeichnete Bemessungsgrundlage einbezogenen Einkommensteile oder Vermögensteile, die 
nach den Artikeln 6, 7, 10 Absatz 7, 11 Absatz 3, 13 Absatz 4, 14 Absätze 1 und 2, 15, 16 Absatz 1, 17 
Absatz 1, 18, 20 und 23 Absätze 1 und 2 dieses Abkommens in Österreich besteuert werden dürfen, zu 
dem Einkommens- oder Vermögensbetrag, der die in Absatz 1 bezeichnete Bemessungsgrundlage bildet, 
verhält. Weiterhin lassen die Niederlande von dem gemäß Absatz 1 errechneten Steuerbetrag einen 
Abzug zu für die Einkünfte, die nach den Artikeln 10 Absatz 2, 12 Absatz 1, 13 Absatz 2 und 14 Absatz 5 
in Österreich besteuert werden dürfen und in die in Absatz 1 bezeichnete Bemessungsgrundlage 
einbezogen sind. Der Betrag dieses Abzugs ist der niedrigere der folgenden Beträge: 

 a) der Betrag, der der österreichischen Steuer entspricht; 

 b) der Betrag der niederländischen Steuer, der sich zu dem gemäß Absatz 1 dieses Artikels 
errechneten Steuerbetrag verhält wie sich der Betrag der genannten Einkünfte zu dem 
Einkommensbetrag, der die in Absatz 1 bezeichnete Bemessungsgrundlage bildet, verhält. 

(3) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen diese 
Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in den Niederlanden besteuert werden, so 
nimmt Österreich, vorbehaltlich des Absatzes 4, diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der 
Besteuerung aus; Österreich darf aber bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder das 
übrige Vermögen dieser Person den Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden 
Einkünfte oder das betreffende Vermögen nicht von der Besteuerung ausgenommen wären. 

(4) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte, die nach Artikel 10 Absatz 2, Artikel 12 
Absatz 1, Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 5 in den Niederlanden besteuert werden dürfen, so 
rechnet Österreich auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in 
den Niederlanden gezahlten Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der 
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Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die Einkünfte entfällt, die aus den Niederlanden 
bezogen werden. 


